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Taffet- etc.
Gewebe

m
1904 39,632,100
1900 33,896,100
1895 22,960,100
1889 20,852,300

Jacquardstoffe
und Cachenez

m

3,202,300
4,093,200
3,231,100
1,066,800

den Wettbewerb als aussichtslos erscheinen Hessen. Die
Statistik gibt folgende Auskunft :

Ganzseid. Halbseid.
Satin- etc. Cachenez

Gewebe
m m

2,323,800 1,845,300
4,078,400 2,565,600
4,949,500 2,346,900
3,954,800 4,072,700

Mit der Herstellung von im Stück gefärbter Ware
befassen sich nur wenige Firmen. Nachdem im Jahr 1900

mit einer Produktion von 3,470,100 Meter ein Höhepunkt
erreicht worden war, kommen die 2,949,900 Meter des

Jahres 1904 den Ziffern früherer Perioden ziemlich nahe.
(Schluss folgt)

Zollwesen.
Bulgarien. Seidenwaren zahlten bisher bei der

Einfuhr nach Bulgarien einen einheitlichen Wertzoll von
14 Prozent vom Wert plus 2 Prozent Octroigebühr. Durch
den am 14. Januar 1906 in Kraft getretenen bulgarisch-
französischen Handelsvertrag sind Gewichts-
zölle eingeführt worden. Da durch Notenaustausch vom
28. Februar 1897 die Schweiz und Bulgarien sich die
Meistbegünstigung zugesichert haben, so kommen die
neuen Ansätze auch der Einfuhr aus der Schweiz zu
gute. Es zahlen nunmehr

Fr. per 100 kg
Reinseidene Gewebe, Foulards, Krepp, Tüll, Samt 10.—
Halbseidene Gewebe, Foulards etc. 7.50

Shawls, Taschen- und Kopftücher, rein- oder halb-
seiden, gesäumt oder nicht gesäumt 11.—
bestickt, mit Franson oder andern Verzierungen 17.—

Bänder aller Art, rein- oder halbseiden 8.—
Die für Halbseidonwaren festgesetzten Ansätze

finden nur Anwendung, wenn das Gewicht der andern
Spinnstoffe mindestens 25 Prozent des Gesamtgewichtes
ausmacht.

Ausser dem Zoll wird noch eine Octroigebühr
erhoben, die für die genannten Waren 20 Prozent des

entrichteten Zolles beträgt.
Spanien. Durch Notenaustausch ist das Handels-

provisorium zwischen der Schweiz und Spanien bis
zum 1. Juli d. J. verlängert worden. Spanische Erzeug-
nisse kommen damit bis zu diesem Zeitpunkt in den Mit-
genuss der Deutschland und Italien eingeräumten Kon-
Zessionen, während die schweizerische Ausfuhr den gleichen
Zollsätzen unterliegt wie bis dahin.

Fersien. Gewebe aus Seide und Floret-
s e i d o, worin die Floretseide dem Gewicht nach, die
Seide jedoch der Fadenzahl nach, den vorherrschenden
Bestandteil bildet, sind als nicht besonders aufgeführte
Gewebe nach Nr. 24 des Tarifartikels 20 zum Satze von
10 Prozent des Wertes zu verzollen.

Handelsberichte.
Die französische Aus- und Einfuhr von Sei-

denwaren im Jahr 1905 wird, laut provisorischen
Angaben der französischen Handelsstatistik, wie folgt aus-
gewiesen :

Ausfuhr 1905 1904

Millionen Fr.
Ganzseidene Gewebe, glatt 118,822 125,615

n n gemustert 706 1,128
Halbseidene Gewebe 76,731 86,616
Gazen und Krepp 1,627 3,628
Tüll 6,314 6,635
Seidene Spitzen 18,762 21,353
Posamenten 3,660 3,174
Ganzseidene Bänder 16,643 10,671
Halbseidone Bänder 23,202 22,845
Gewebe aus Kunstseide 1,092 886
Andere Seidenwaren 3,516 4,357

Total 271,075 286,908

Postpakete (Schätzung) 32,509 20,426

Total 303,584 307,334

Die Zahlen weisen dem Vorjahr gegenüber keine
wesentlichen Aenderungen auf. Der Rückschlag in der
Ausfuhr der ganzseidenen Gewebe ist wohl ausschliesslich
der verminderten Wiederausfuhr von Pongées zuzuschrei-
ben. Die Ziffer von 706,000 Fr. für gemusterte Gewebe
steht weit unter der Wirklichkeit ; die Deklarationen sind
in diesem Punkt ganz ungenügend.

Die wichtigsten Absatzgebiete für französische Seiden-
waren sind : 1905 1904

Millionen Fr.
England 152,598 113,338
Verein. Staaten 40,813 60,260
Deutschland 12,234 13,354
Schweiz 8,339 8,863
Belgien 7,402 7,699
Türkei 5,222 5,482

Einfuhr 1905 1904

Millionen Fr.
Reinseidene. Gewebe, farbig 15,159 14,280

« n schwarz 5,050 5,843

» » roh 345 295

Pongées 5,696 36,373
Halbseidene Gewebe 7,533 7,119
Bänder 2,354 1,946
Andere Seidenwaren 11,952 14,586

Total 48,997 80,444

Mit Ausnahme des gewaltigen Ausfalles in der Ein-
fuhr von Pongées, bewegt sich seit einigen Jahren die
Einfuhr nach Frankreich im gleichen Geleise. Die Zukunft
wird wohl Aenderung bringen, wenn es nicht gelingt, für
den Zoll auf ganzseidene Gewebe den status quo beizu-
behalten. Welchen Einfluss Zollerhöhungen haben, zeigen
die Einfuhrziffern für Pongées und für Seidenwaren ita-
lienischen Ursprungs mit aller Deutlichkeit. Wie aus der
nachstehenden Tabelle ersichtlich ist, würde eine Aende-

rung der Zölle ausschliesslich die Einfuhr aus der Schweiz,
Deutschland (Sammet etc.) und England (Krepp) treffen.

Einfuhr von Seidenwaren nach Frankreich aus
1905 1904

Fr. Fr.
Schweiz 20,940,000 21,719,000
Deutschland 13,352,000 12,404,000
England 6,453,000 9,290,000
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Italien 634,000 688,000
Oesterreich 194,000 233,000
Andere Länder 7,244,000 36,110,000

Die erste Folge der Inkraftsetzung des französischen
Minimaltarifs am 1. Dezember 1905 war eine beschleunigte
Einfuhr im Dezember letzten Jahres, um noch möglichst
viel Ware zum alten Zoll nach Frankreich zu schaffen.
So sind Seidenwaren eingeführt worden im

Dezember 1905 kg 78,700 im Wert von 5 Mill. Fr.
1904 „ 40,600 „ „ „ 2,3 „

Für die die Schweiz speziell interessierenden ganz-
seidenen Gewebe betrug die Einfuhr nach Frankreich im
November 1905: farbig 1,019,000 Fr., schwarz 389,000 Fr,
Dezember 1905: „ 3,014,000 „ „ 2,306,600 „

1904: „ 1,500,000 „ „ 635,000 „
An diesem Import waren beteiligt

für farbige ganzseidene Gewebe (ohne Pongées) :

Schweiz Andere Länder
Dezember 1905 : kg 44,100 kg 5,300

1904: „ 20,700 „ 3,900
für schwarze ganzseidene Gewebe:

Schweiz Andere Länder
Dezember 1905 : kg 15,500 kg 6,300

1904: „ 11,400 „ 1,800
Das Jahresergebnis für die Einfuhr von ganzseidenen

Geweben (ohne Pongées) nach Frankreich stellte sich für
die Schweiz und die anderen Länder folgeudermassen :

Aus der Schweiz Aus and. Ländern
1905 1904 1905 1904

kg kg kg kg
Farbige Gewebe 209,200 202,200 39,300 31,900
Schwarze „ 88,000 112,800 17,200 8,900

Total 297,200 315,000 ~56^5Ö0 40^800"~

Sozialpolitisches aus unserer Textilindustrie.
Ueber die jüngst von Hrn. Nationalrat Eisenhut ge-

machte Offerte, dem Hrn. Pfarrer Eugster, Leiter der ost-
schweizerischen Webereiarbeiter, seine Weberei von 70 Web-
Stühlen gratis abzutreten, schreibt Herr Nat.-Rat Eisenhut
in der „App.-Ztg." u. a. :

„Unserer einst so blühenden, gesund und stark da-
stehenden Eisengarnweberei, als einer deren Gründer und
hauptsächlichster Kenner und Förderer ich mich, ohne
unbescheiden zu sein, nennen darf, ist schon seit längerer
Zeit im Auslande und namentlich in Oesterreich-Böhmen
und in Lyon eine höchst empfindliche, beinahe erdrückende
Konkurrenz erwachsen, die den hierseitigen Fabrikations-
betrieb nicht nur erschwert, sondern fast verunmöglicht
und nur noch schlechtrentierende oder gar ruinöse Waren-
erlöse erzielen lässt. Die gewissenhaftesten Versicherungen,
dass dem so sei und dass unsere Eisengarnartikel-Pro-
duktion auf allen überseeischen Absatzgebieten, wozu
namentlich Britisch-Indien zu rechnen ist, mit unglaub-
liehen Schwierigkeiten anzukämpfen habe, ja gar der Ge-
fahr des Unterganges entgegensehe, werden nicht gewürdigt,
werden nicht geglaubt. Der Weberverband resp. dessen

Organisation, also deren Leiter und Vorstände, marschieren,
man möchte beinahe versucht sein zu sagen „mit sieht-
lichem Vergnügen" nicht mit, sondern gegen uns appen-

zellische Webereifabrikanten. Nach meinem Dafürhalten
erschwert man uns seit Jahren unsere mehr als schwierige
Lage in völlig unstichhaltiger Art und Weise. Man sät
Misstrauen zwischen Fabrikanten und Webern, man schafft
Unzufriedenheit, fördert die Begehrlichkeit und ruft Ge-
fahren, vor welchen einem graut! Und dies alles, ohne
den Arbeitern irgend eine Gegenleistung oder gar etwas
Besseres zu bieten. Ich möchte diese grosse und folgen-
schwere Verantwortlichkeit nicht auf mich nehmen."

Diese zutreffende Darstellung wird noch dahin er-
gänzt, dass die Leiter der Arbeiterorganisationen wieder-
holt ersucht wurden, sich durch persönliche Geschäfts-
einsichtnahme von der Schwierigkeit des Geschäftsbetriebes
zu überzeugen, welchem Verlangen aber nie nachgekommen
wurde. Ebenso wurde obige Offerte abgelehnt mit einer
Begründung, die ungefähr so lautet:

„1. An der Spitze eines Geschäftes muss ein Unter-
nehmer stehen, der das Geschäft versteht, ein Hr. Pfarrer
kann kein Fabrikationsgeschäft betreiben;

2. wenn man in schlechten Zeiten fabrizieren will,
so muss man zuerst gute gehabt haben, sonst hält man
die schlechten Zeiten nicht aus

3. die guten Maschinen werden mit der Zeit und mit
der Arbeit minderwertig; man muss also aus der Fabri-
kation so viel verdienen, dass man aus dem Verdienste
neue anschaffen kann.

Will man diese drei Sätze in ein Wort zusammen-
fassen, so heisst das Wort „Unternehmergewinn", das
will sagen: der Unternehmer eines Geschäftes ist be-
rechtigt, vom Gesamtgewinn des Geschäftes einen Teil
zurückzuhalten und nicht an die Arbeiter in Gestalt von
Löhnen abzuliefern, weil er 1. Unternehmerkenntnisse haben

muss, 2. in den guten Geschäftszeiten für die schlechten
Geschäftszeiten Vorsorgen muss, 3. die Entwertung der
Maschinen ausgleichen muss."

Wenn diese höchst vernünftigen Sätze noch extra
bewiesen werden mussten, so hat Herr Nat.-Rat Eisenhut
das grosse Verdienst, wie in der betreffenden Zeitung
steht, dem Herrn Pfarrer Eugster Gelegenheit verschafft
zu haben, diesen Beweis durch die Tat zu leiston.

Firmen-Nachrichten.
Schweiz. — Horgen. In der mechanischen

Seidenweberei vormals Stünzi Söhne A.-G.,
in Horgen ist der Beschluss, wonach sich das Personal
für Freigabe des Samstag-Nachmittag ausspricht, mit 188

gegen 52 Stimmen gefasst worden. In der Firma Baumann,
Streuli & Cie. erfolgte der gleiche Beschluss mit 250

gegen 12 Stimmen. „S. T. Z."
— Wädenswil. DieSeidenstofffabrikGess-

ner & Co. hat laut „Nachr." für ihre Etablissemente
in Wädenswil und Richterswil die Freigabe des Samstag-
nachmittags auf Frühjahr 1906 beschlossen. Eine Um-
frage unter der Arbeiterschaft des Wädenswiler Etablisse-
ments ergab die Tatsache, dass die Mehrheit den freien
Samstag-Nachmittag nicht wünsche; die Firma glaubte
die Neuerung dennoch einführen zu sollen, weil sie der
Ansicht ist, dass die Freigabe des Samstag-Nachmittags
sich besonders für dio Arbeiterinnen als eine Wohltat er-
weisen werde. — Vergangenen Herbst hat auf Anfragen
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